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Berufskodex im Fachbereich Naildesign  
 
  
  

1. Geltungsbereich 
 

 
Art.1.1  Gegenstand des Berufskodex 

 
 Der Berufskodex des Schweizerischen Berufsverbandes swissnaildesign.ch legt die 

wesentlichen Pflichten bezüglich Ethik und Moral im beruflichen Handeln fest. 
Die Einhaltung der hier festgehaltenen Grundsätze, fördert das Ansehen und die 
Glaubwürdigkeit des Berufsstandes in der Öffentlichkeit. 

 
 
Art. 1.2  Adressaten 
 
 Der Berufskodex richtet sich an alle Personen, die im Bereich des Nageldesigns im 

weiteren und engeren Sinne tätig sind. Für Mitglieder des Berufsverbandes 
swissaildesign.ch der Berufskodex verbindlich.  

 
 
  

2. Grundsätze der Berufstätigkeit 
 

 
Art 2.1 Fachkenntnisse 

 
 Personen die im Bereich Nageldesign tätig sind, üben ihre Tätigkeit nur in dem 

Bereich aus, durch den sie sich sie durch Aus- und Weiterbildungen qualifiziert 
haben. Es werden anerkannte Methoden unter Berücksichtigung der neuesten 
Erkenntnisse der chemischen Forschung angewandt. Die Arbeitsergebnisse müssen 
jederzeit nachvollziehbar sein.   

 
Empfohlenen Weiterbildungen und relevante Seminare des Berufsverbandes 
swissnaildesign.ch, sind im Interesse der Berufsleute und der Kundschaft zu 
besuchen. Durch die Anwendung des erworbenen Wissens, wird die 
Weiterentwicklung des Berufes gefördert und das Ansehen in der Öffentlichkeit 
gestärkt. 
 

  
Art. 2.2 Gesetzte 
 
 Über aktuelle und relevante Gesetze und Verordnungen, insbesondere deren 

Auswirkung, ist sich zu informieren und im Berufsalltag umzusetzen.  
 
 



 
3. Verantwortung gegenüber der Kundschaft  

 
 

Art. 3.1    Respekt 
 
 Keine Kundschaft darf auf Grund ethnischer Herkunft, Religion, Hautfarbe, Alter, 

Geschlecht, Nationalität, Beeinträchtigung, Behinderung, politischer Einstellung, 
sexueller Neigung oder sozialen Status diskriminiert werden. 

  
 Das Verhalten gegenüber der Kundschaft muss stets vorbildlich und Respektvoll 

sein. 
 

Art. 3.2 Gesundheit 
 

 Die Gesundheit der Kundschaft hat oberste Priorität.  Die Dienstleistungen und die 
Sorgfaltspflicht beinhalten eine individuelle Arbeitsweise. 

 
Die Anatomie jeder einzelnen Person muss berücksichtigt und analysiert werden. 
Für Minderjährige Personen, gilt die Einverständniserklärung des gesetzlichen 
Vormundes einzuholen. Über die Risiken bei nicht vollständig entwickelten 
Naturnägeln muss zwingend aufgeklärt werden.   

 
Falls es die Situation verlangt, wird der Kundschaft geraten, einen Facharzt oder 
einen anderen Experten zu konsultieren.  
 

 
Art. 3.3 Vertraulichkeit 

 
 Gespräche die während der Dienstleistung mit der Kundschaft geführt werden, sind 

vertraulich zu behandeln. Dies fördert das Vertrauen und die Integrität der 
Kundschaft. 

 
 

Art. 3.4 Datenschutz 
 

 Die Wahrung der Vertraulichkeit im Umgang mit persönlichen Daten, sind unter 
Berücksichtigung des aktuellen Datenschutzgesetztes sicherzustellen.  

 
 
 

4. Sorgfalt  
 

 
Art. 4.1  Selbständigkeit  
  
 In Bezug auf die Selbständigkeit oder das Anstellungsverhältnis ist nach bestem 

Wissen und Gewissen zu Handeln. 
  
Art. 4.2 Wettbewerbsfähigkeit 
 
 Die Integrität der Wettbewerbsfähigkeit muss gewahrt werden. Die Preispolitik muss 

fair und nachvollziehbar sein. 
  
Art. 4.3 Richtlinien 
 



 Berufliche Richtlinien und Empfehlungen von swissnaildesign.ch sind einzuhalten 
und gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten. 

 
5. Kollegialität  

 
 
Art. 5.1 Berufskollegen 

 
 Die berufliche und persönliche Rechtschaffenheit und Kompetenzen von 

Berufskollegen gilt es zu respektieren. 
 
 Ein kollegialer Umgang und ein beruflicher Austausch unter Berufskollegen, ist zu 

fördern. 
 
 

6. Bestimmungen 
 

 
Art. 6.1  Mitglieder 
 
 Mit Aufnahme in den Berufsverband, verpflichtet sich das Mitglied die Grundsätze 

des vorliegenden Berufskodex anzuerkennen und nach aussen zu tragen. 
 

Art. 6.2 Ausschluss 
 

 Handlungen gegen den Berufskodex, kann gemäss Statuten Art. 3.2, ein Ausschluss 
aus dem Verband zur Folge haben. Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand. 

 
Art. 6.3 Gültigkeit 

 
 Dieser Berufskodex tritt ab 01.02.24 in Kraft.  
 
 Beschlossen an der Generalversammlung vom 28.01.24 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 


